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ZWEI LITERARISCHE WETTBEWERBE

Der Schweizer-Spiegel-Verlag
erlässt einen literarischen Wettbewerb

a Gegenstand des Wettbewerbes

Erzählungen, die sich stofflich mit
schweizerischen Menschen unserer Gegenwart
beschäftigen.

b Teilnahmeberechtigung
Der Wettbewerb steht allen Schweizern
und Schweizerinnen im In- und Ausland
offen.

c Eingabefrist
1. Januar 1942.

d Umfang
Die Erzählung darf nicht weniger als 1500
Worte (etwa 3 Seiten des « Schweizer-
Spiegels ») und nicht mehr als 4500 Worte
(8 Seiten des « Schweizer-Spiegels »)
umfassen.

e Jury
Das Preisgericht besteht aus Dr. Fortunat
Huber, Dr. Adolf Guggenbühl, Frau Helen

Guggenbühl.
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MU MMMM NMNMK
Der 8eiiweÌ2er--8pieAeI-Verlag

ei-1âs8i einen literarisciien Weiidewei-ì»

» <?e^e/îskancl

Or?âklungen, àie sick stokklick init sckwei-
^eriscken iVlenscken unserer Oegenwart
kesckäktigen.

Der Wettkewerk stekt allen 8ckwei?srn
unà 8ckwei?erinnen irn In- unà ^.uslanà
oklen.

« /^>,S-aàe/>à
1. Januar 1942.

ck

Oie Orxäklung àarl nickt weniger als 1599
Worte (etwa Z 8eiten àes « 8ckwei?er-
8piegels ») unà nickt rnskr als 4599 Worts
(8 8eiten àes « 8ckwei?sr-8piegels ») uin^
lassen.

v
Oas kkeisgerickt kestekt aus Or. Oortunat
Iluker, Or. ^.àolk Ouggenbükl, Orau Ils-
len Ouggenbükl.

SS



I Preise
Es wird ein 1. Preis von 400 Franken und
ein 2. Preis von 300 Franken ausgesetzt,
die auf alle Fälle ausbezahlt werden.
Ausserdem werden mindestens 1000 Franken
für den Ankauf des Erstabdruckrechtes
von weitern Arbeiten verwendet. Diese
Summen werden spätestens sechs Wochen
nach Ablauf der Eingabefrist ausbezahlt.

g Art der Einsendung
Die Beiträge müssen ein Motto tragen
und mit der Aufschrift « Wettbewerb für
Erzählungen » an die Redaktion des

«Schweizer-Spiegels», Hirschengraben 20,
Zürich 1, eingeschickt werden. Der Name
des Verfassers mit Adresse soll der Arbeit
in einem verschlossenen Kuvert beiliegen.

J. rut er/i
a Gegenstand des Wettbewerbes

Wir suchen Entwürfe zu einem Buch für
Schweizer Knaben oder Mädchen im Alter
von 8—12 oder 13—15 Jahren.

b Teilnahmeberechtigung
Der Wettbewerb steht allen Schweizern
und Schweizerinnen im In- und Ausland
offen.

c Eingabefrist
1. Februar 1942.

d Umfang der Entwürfe
Die Teilnehmer haben ein fertig ausgearbeitetes

Probekapitel im Umfang von etwa
10 Schreibmaschinenseiten einzuschicken.
Das Manuskript muss in schriftdeutscher
Sprache abgefasst sein. Ausserdem ist eine

Inhaltsangabe, die über Handlung und
Verlauf der Geschichte auf einigen
Schreibmaschinenseiten Aufschluss gibt,
beizulegen.

© Jury
Das Preisgericht besteht aus Dr. Fortunat

Huber, Dr. Adolf Guggenbühl, Frau Helen

Guggenbühl.

f Preise

Unter den eingesandten Entwürfen werden
mindestens fünf mit einer Prämie von je
300 Franken ausgezeichnet.

g Buchausgabe
Die Autoren der prämiierten Entwürfe
verpflichten sich, innert sechs Monaten
das druckfertige Manuskript des ganzen
Buches zu unterbreiten. Entschliesst sich
der Verlag zum Druck der Bücher, erhalten

die Verfasser bei Vertragsabschluss je
1500 Franken à conto des Honorars (10%
vom Ladenpreis des Buches).

h Art der Einsendung
Die Manuskriptentwürfe müssen ein
Motto tragen und mit der Bezeichnung
« Kinderbuch-Wettbewerb » an die
Redaktion des « Schweizer-Spiegels »,
Hirschengraben 20, Zürich 1, eingesandt
werden. Der Name des Verfassers mit
Adresse soll der Arbeit in einem verschlossenen

Kuvert beiliegen.
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Us wird ein 1. preis von 400 kranken und
ein 2. preis von ZOO Pranken ausgesetzt,
dis auf alle pälle aushexahlt werden. Vus-
serclein werden mindestens 1999 Pranken
für den Vnkauk des prstahdruckrechtss
von wsitern Vrheiten verwendet. Diese
Luinrnsn werden spätestens sechs Wochen
nach ^.hlauk der pingahekrist aushe^ahlt.

K ^7 c/er- ^>^er?à/îF
Die Leitrads müssen ein Motto trafen
nnà mit àer Aufschrift « Wettlzewerh für
pr^ählungen » an àie Hsdaktion àes

«8chweixsr'8piegsls», Dirschengrahen 20,
Zürich 1, eingeschickt werden. Der Plains
àes Verfassers mit Adresse soll àer ikrüeit
in einem verschlossenen Xuvsrt heiliegsn.

Wir suchen pntwürfs ?u einem Luch für
8chwei^er Kmahen oàer Mädchen im iklter
von 3^12 oàer 15—15 fahren.

I»

Der Wetthswerh steht allen 8chwsi?ern
unà 8chwsi?erinnsn im In- unà Vusland
offen.

v
l. pehruar 1942.

Ä à/'
Die Teilnehmer haken ein fertig ausgsar-
heitetss prohekapitel im Dmkang von etwa
19 8chreihmaschinenseiten einzuschicken.
Das Manuskript muss in Schriftdeutschs?
8prache ahgsfasst sein, Ausserdem ist eine

Inhaltsangahs, àis üher Dandlung unà
Verlauf àer Deschichts auf einigen
8chreihmaschinenseiten Vufschluss giht,
heixulegen.

v
Das Preisgericht hssteht aus Dr. portunat

Duher, Dr. ^.dolf Duggenhühl, prau De-
len Duggenlmhl.

Dnter àen eingesandten pntwürfen werden
mindestens fünf mit einer Prämie von je
599 Pranken ausgezeichnet.

Die àtoren der prämiierten pntwürfe
verpflichten sich, innert sechs Monaten
das druckfertige Manuskript des ganzen
Luches ?u unterhreiten. pntschlissst sich
der Verlag ?um Druck der Lücher, srliap
ten die Verfasser hei Vertragsahschluss je
1599 Pranken à conto des Honorars (10A
vom Dadsnpreis des Luches).

I» ^7
Die Manuskriptentwürfe müssen ein
Motto tragen und mit der Bezeichnung
« Xinderduch ^Vetthewerh » an die L.e-
daktion des « 8chwei?sr-8piegels », Dir-
schengrahsn 29, Zürich 1, eingesandt
werden. Der plame des Verfassers mit
Adresse soll der iMheit in einem verschlos-
sensn Xuvert hsiliegen.
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